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2. Änderung der Entschädigungssatzung der ehrenamtlich Tätigen

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Erweiterung des § 9 der Satzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungs-
satzung) vom 11.12.2015 (AmtsBl. 12/2015) um folgenden Absatz:

(6) 1Die zur Unterweisung von Brandschutzhelfern eingesetzten Mitglieder der 
Freiwilligen 

       Feuerwehr erhalten als pauschale Aufwandsentschädigung je Stunde 16 Euro. 
           2Absatz 4 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

Das Wort „Ortswehr“ wird durch das Wort „Ortsfeuerwehr“ ersetzt. 
Das Wort „Stadtwehr“ wird durch das Wort „Stadtfeuerwehr“ ersetzt.


